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gut iserfjiitiutQ üon Unfällen bei bauten
bat ber ©tabtrat Don 3 " r i c£) eine Steide Don Sorfdjriften
erlaffen, ineldEje für bag Saumefen ja ©labt unb Sanb in
ber gangen ©hmeig Don ^öctifter SBidjtigfeit finb unb überaE
DoEe iSeadftung Derbienen. ©I finb 83 Sirtitel, bie mir in
Stahfolgenbem 31t Stuß nnb frommen unferer Sefer publi*
gieren unb auf bie mir ingbefonbere bie ©labt- unb ®e*
meinbebauämter in allen Seilen unfereg Saterlanbeg
aufnterffam mähen.

A. Sil! g ente ine 8.

Slrt. 1. SJlit ber Slugfüßrung Don Sau*, ©cd- ober

Slbbrucßgarbeiten jeber Slrt barf nicfjt begonnen merben, bi8
bie je nah bem ©tanbe ber Saute gur ©idjerheit ber Slr=

beiter unb ber Snrübergeßenben erforberlicßen (Sinridjtungen,
©erüfte u. f. ro. hergefteEt finb.

SDie 3ur fQerfteÜung unb Sebienung Don ©erüften unb

Slbfprießungen benußten SJlaterialen unb Sßerfgenge tnüffen
bon guter unb gmecfentfprehenber 93efd)affen^eit fein. Sn8*
befonbtre inüffeu bie Stüftßölger, ©tangen unb Sretter au8
gefunden: £>olg befteben unb bie ©eräte, SJiafdjinen unb
fonftigeg Subebör, roie ©eile, Stammen:, Sinbegeug n. j. to.

in gutem, gebrauctjöfäEfigem 3aftanbe fid) btfinben.
Ser Unternefimer ift Derpflibbtet, bie gnr Serroenbung be*

ftimmten ©egenftänbe Dor bem Saubeginn auf iljre faltbar«
leit unb Srauhbatfeit unterfuhen gn laffen nnb fie fort*
mäßrenb in gutem giiftanbe gu erhalten.

Slrt. 2. Sei Sornaöme baulicher Slrbeiten, Sluggrabungen
u. f. to. auf öffentlichem ©runbe ober an biefen anfloßenb
ift für Stbfperrung unb 3ur Stadjtgeit für augreicßenbe Se*

leudfiung ber Sauftetle lurch ben Sauunternehmer gu forgen.
SBenu Saugerüfte in bie ©trage Dortreten, foE ber Sau*

plaß gegen bie ©traße mit einem Saugaun abgefchloffen,
begto. in einer igöbe Don 3,5 m über bem ©traßengrunb
ein ©hußbach aug minbefteng 3,5 cm ftarfen Srettern mit
Steigung gegen bie SaufteEe angebracht merben.

Slrt. 3. gür bie einzelnen ©iherbeitgmaßregeltt gelten
bie in ben nachfolgenden SIrtifeln enthaltenen Seftimmungen,
mobei bie aug befonbern ©rünben 3a treffenben meitern Sin*

orbnungen oorbehalten bleiben.

ß. ©rb= unb gunbame ntierung 8 arbeiten.
Slrt 4. ©räben unb Saugruben müffen genügettbe Söfchung

haben ober gut abgefteift merben. Sag Unterhauen ber ®rb*
mänbe ift üerboten.

Slrt. 5. Sei 5unbamentierunggarbeitcn neben beftehenben
©ebäuben ift, falls bie Stacßbargebäube meniger tief al8 ber

Sleubau funtamcntiert finb, ber erforberlidje Sobenau§hub
ftücfmeife auggufüßren, unb e8 hat bie 3lu?mauerung fofort,
bem Fortgang ber 8lu8hubarbeiten entfprechenb, gu erfolgen.

Slrt. 6. Sei Solen* unb ©hadfianlagen finb genügenbe
Slbfprießungen gu treffen. Srunnenfhadfie müffen, fofern
fie nicht in feften gelsboben eingetrieben merben, ausgefhalt
merben.

Ser 3arücfbau ber Srunnenberfchalung hat unter Sin*

menbung größter ©orgfalt gu gefcbeljen. Sie Sefeitigung bes

©hußßolgeg barf nur ringmeife, jetoeilen erft bann, roentt
bag SJtauermert bis an bie Unterfante beg Sîingeg feft hinter*
füllt ift, erfolgen.

Slrt. 7. Sor bem ©infteigen in ©ruben, Kanäle u. f. m.

ift buret) langfameg fèinablaffen etner Saterne mit brennenbem
Sicht feftgufteEen, baß fich in ber ©ruhe feine gefährlichen
©afe befinden. Söfcht bag Sicht aug, fo ift Dorerft burd;
Suftpumpen, Sentilatoren ober ©inmerfen einer genügenden
Stenge Don Salfroaffer begm. ftarf angefeuchteten, frifdj ge*
löfcßten Salfeg bie ©rubenatmogphäre gu reinigen.

C. ©erüftungeu.
Slrt. 8. ©erüfte, fomohl ftehenbe mie hangenbe ober auf

fogenannten Sluglegern (Rebeln) befinblidhe, müffen nach fach»
männiföhen ©runbfäßen, bem jebegmaligen 3©ecfe entfprechenb,

erfteüt unb berart unterhalten merben, bah bie Slrbeiten mit
Sicherheit auggeführt merben fönnen.

Slrt. 9. Sie ©erüftftangen müffen mit Steigung nach
ber gu brüftenben gront in bie ©rbe eingegraben ober auf
£mlgunterlagen (Scproellen) berart bergapft, Derflammert ober

fonftroie befeftigt merben, baß fie unten nicht augmeichen fönnen ;
überbteg hat eine Sefeftigung ber ©erüftftangen nad) bem

Snnern beg ©ebärtbeg gu erfolgen. Sie ©erüftßebel, melche

oon beiben ©eiten freiliegen, foroie diejenige:, melche unter
Sretterftößen liegen, finb mit bem ©erüft feft gu Derbinben.
SJtinbefteng Pon 4 gu 4 m finb an leßtem magrechte ©treidj*
ftangen angubringen unb mit neuen Ipanffeilen, neuen Stielen*
ringen ober Satenigeriifihaltern gu befeftigen, fomie burch
unterftellte Segel, ©ifenflammem u. bgl. gu befeftegen.

Slrt. 10. Sie ©erüftftangen müffen ihrer Selaftung ent*
fprechcnb, minbefteng aber 4,5 cm ftarf fein. Sie finb an
ben ©üben mit ©ifenbänbern gut 3u befchlagen. Seim Ser*
legen berfelben ftnb fogenannte jÇaEen forgfältig gu Der*
meiben. ©ofern gmei ober mthr Sretter nebeneinanber er*
forderlich finb, müffen fie bidfi aneinanber unb an ben

§irnenben mit angemeffener Ueberbedung gelegt merben, ba=

mit bag SurdjfaEen beg Saumaterialg Derhinöert mirb unb
bie Sretter nid)t auffippen ober augmeichen fönnen. Sin ber

Stußenfeite beg Srettergangeg ift, bidE)t anfhließenb, ein Sorb*
brett hodjfanttg angubringen unb 3a befeftigen.

Slrt. 11. Sie ©erüfte biirfen nur fomeit belaftet merben,
atg beren Sragfäßigfeit eg geftattet; ebenfo ift eine ungleich*
mäßige Selaftung Derboten.

Slrt. 12. Igebelgerüfte unb fogenannte fliegende ©erüfte
dürfen nicht mit Saumaterial in größerer Stenge belegt
merben. Sie finb im Snnern ber ©ebäube freier gu be*

feftigen unb an ben Slußenfeiten mit einer minbefteng 40 cm
hohen Sorroanb gu oerfehen.

Slrt. 13. §änge* (Stahmen*) ©erüfte finb für fleinere
Sachbecfer*, ©pengier*, SMer* unb SBeißlerarbeiten aEgemein

guläffig, für andere Slrbeiten nur mit befonberer poligeilicßer
SeroiEigunp.

Slrt. 14. Sei Slnmenbung Don ©eilgerüften find bie

©eile in SloEen Don augreidjenber ©tärfe gu legen.
Slrt. 15. ©erüfte, bie längere 3<üt üt Senußung fteßen,

hat ber Sauunternehmer Don 3eit gn Seit, minbefteng aüe

gmei SEonate, auf beren Sicherheit prüfen gu laffen.
(@d)Iufj folgt.)

SBerïtfnebeneâ.

©thweij. SanbesaugfieHunfl ©eitf 1896. Sag ©entrai*
fomitee macht diejenigen 3nbuftrieüeu, melche big jeßt nur
bte eoentueüe 3afage unterfhrieben haben, darauf aufmerffam,
baß biefe eüentuefle 3afage lebiglih die Slbficßt angibt, aug*
fteEen gu moEen, baß fie alfo einerfeitg feine Serpflihtung
in fih fdjüeßt, anberfeitg aber auh fein Sieht. Ser eben*
tueEe 3afagefhein foil Dor bem 15. Slpril burh einen befini*
tiben erfegt merben. Sladj biefem Sermin befinden fih die*

jenigen Sßerfonen, melhe fih ebentueE eingefhrieben haben,
ungefähr in berfelben Sage, mie biejenigen, melhe gar nicht
angemeldet finb.

Slguafnna'Senïmal. Sag Don ber Serfammlung in
Süblig f. 3. beooEmähtigte Komitee für ein Slquafana*
Senfmal hat fih burh 3agug Don Sanbammann ©hr. Slurt),
Sanbammann SBeber und Dberft Sh- ©preher=3Jlat)enfeIb er*

gängt. Ilm einer fünftigen Serfammlung Don Selegierten ber

intereffierten ©emeinben Sorlagen für beftimmte Sefcfilüffe
mähen gu fönnen, foEen Dorläufig ©figgen unb Soranfdjläge
für ein einfaheg unb mürbigeg Senfmal befhafft unb eine

bolfgtümlihe furge SarfteEung ber Sämpfe bei ©aag k.
entmorfen merben. Sag Komitee mar im übrigen einftimmig
ber Slnfihfi baß üon einer Serbinbung mit ber ©alDen=3feier
abgufehen fei. SIEe befinittüen ©hlußnahmen finb felbftber*
ftänblih den ®emeinbe*Slbgeorbneten borbehalten.
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Zur Verhütung von Unfällen bei Bauten
hat der Stadtrat von Zürich eine Reihe von Vorschriften
erlassen, welche für das Bauwesen zu Stadt und Land in
der ganzen Schweiz von höchster Wichtigkeit sind und überall
volle Beachtung verdienen. Es sind 33 Artikel, die wir in
Nachfolgendem zu Nutz und Frommen unserer Leser publi-
zieren und auf die wir insbesondere die Stadt- und Ge-
meindebauämter in allen Teilen unseres Vaterlandes
aufmerksam machen.

Allgemeines.
Art. 1. Mit der Ausführung von Bau-, Erd- oder

Abbruchsarbeiten jeder Art darf nicht begonnen werden, bis
die je nach dem Stande der Baute zur Sicherheit der Ar-
beiter und der Vorübergehenden erforderlichen Einrichtungen,
Gerüste u. s. w. hergestellt sind.

Die zur Herstellung und Bedienung von Gerüsten und

Absprießungen benutzten Materialen und Werkzeuge müssen

von guter und zweckentsprechender Beschaffenheit sein. Ins-
besondere müssen die Rüsthölzer, Stangen und Bretter aus
gesundem Holz bestehen und die Geräte, Maschinen und
sonstiges Zubehör, wie Seile, Klammern, Bindezeug u. j. w,

in gutem, gebrauchsfähigem Zustande sich befinden.
Der Unternehmer ist verpflichtet, die zur Verwendung be-

stimmten Gegenstände vor dem Baubeginn auf ihre Haltbar-
keit und Brauchbarkeit untersuchen zu lassen und sie fort-
während in gutem Znstande zu erhalten.

Art. 2. Bei Vornahme baulicher Arbeiten, Ausgrabungen
u. s. w, auf öffentlichem Grunde oder an diesen anstoßend
ist für Absperrung und zur Nachtzeit für ausreichende Be-
leuchtung der Baustelle lurch den Bauunternehmer zu sorgen.

Wenn Baugerüste in die Straße vortreten, soll der Bau-
platz gegen die Straße mit einem Bauzaun abgeschlossen,

bezw. in einer Höhe von 3,5 ra über dem Straßeugrund
ein Schutzdach aus mindestens 3,5 cum starken Brettern mit
Neigung gegen die Baustelle angebracht werden.

Art. 3. Für die einzelnen Sicherheitsmaßregeln gelten
die in den nachfolgenden Artikeln enthaltenen Bestimmungen,
wobei die aus besondern Gründen zu treffenden weitern An-
Ordnungen vorbehalten bleiben.

L. Erd- und Fundame ntierung s arbeiten.
Art 4. Gräben und Baugruben müssen genügende Böschung

haben oder gut abgesteift werden. Das Unterhauen der Erd-
wände ist verboten.

Art. 5. Bei Fundamentierungsarbeiten neben bestehenden

Gebäuden ist, falls die Nachbargebäude weniger tief als der

Neubau funtamentiert sind, der erforderliche Bodenaushub
stückweise auszuführen, und es hat die Ausmauerung sofort,
dem Fortgang der Aushubarbeiien entsprechend, zu erfolgen.

Art, 0. Bet Dolen- und Schachtanlagen sind genügende
Absprießungen zu treffen. Brunnenschächte müssen, sosern
sie nicht in festen Felsboden eingetrieben werden, ausgeschalt
werden.

Der Zurückbau der Brunnenverschalung hat unter An-
Wendung größter Sorgfalt zu geschehen. Die Beseitigung des

Schutzholzes darf nur ringweise, jeweilen erst dann, wenn
das Mauerwerk bis an die Unterkante des Ringes fest hinter-
füllt ist, erfolgen.

Art. 7. Vor dem Einsteigen in Gruben, Kanäle u. s. w.
ist durch langsames Hinablassen einer Laterne mit brennendem
Licht festzustellen, daß sich in der Grube keine gefährlichen
Gase befinden. Löscht das Licht aus, so ist vorerst durch

Luftpumpen, Ventilatoren oder Einwerfen einer genügenden
Menge von Kalkwasser bezw. stark angefeuchteten, frisch ge-
löschten Kalkes die Grubenatmosphäre zu reinigen.

O. Gerüstungen.
Art. 8. Gerüste, sowohl stehende wie Hangende oder auf

sogenannten Auslegern (Hebeln) befindliche, müssen nach fach-
männischen Grundsätzen, dem jedesmaligen Zwecke entsprechend,

erstellt und derart unterhalten werden, daß die Arbeiten mit
Sicherheit ausgeführt werden können.

Art. 9. Die Gcrüststangen müssen mit Neigung nach
der zu brüstenden Front in die Erde eingegraben oder auf
Holzunterlagen (Schwellen) derart verzapft, verklammert oder

sonstwie befestigt werden, daß sie unten nicht ausweichen können;
überdies hat eine Befestigung der Gerüststangen nach dem

Innern des Gebäudes zu erfolgen. Die Gerüsthebel, welche

von beiden Seiten sreiliegen, sowie diejenige i, welche unter
Bretterstößen liegen, sind mit dem Gerüst fest zu verbinden.
Mindestens von 4 zu 4 irr sind an letztern wagrechte Streich-
stanzen anzubringen und mit neuen Hanfseilen, neuen Nielen-
ringen oder Patentgerüsthaltern zu befestigen, sowie durch
unterstellte Setzet, Eisenklammern u. dgl. zu befestigen.

Art. 10. Die Gerüststangen müssen ihrer Belastung ent-
sprechend, mindestens aber 4,5 c-lu stark sein. Sie sind an
den Enden mit Eisenbändern gut zu beschlagen. Beim Ver-
legen derselben sind sogenannte Fallen sorgfältig zu ver-
meiden. Sofern zwei oder m-hr Bretter nebeneinander er-
forderlich sind, müssen sie dicht aneinander und an den

Hirnenden mit angemessener Ueberdeckung gelegt werden, da-
mit das Durchfallen des Baumaterials verhindert wird und
die Bretter nicht auskippen oder ausweichen können. An der

Außenseite des Brelterganges ist, dicht anschließend, ein Bord-
breit hochkantig anzubringen und zu befestigen.

Art. 11. Die Gerüste dürfen nur soweit belastet werden,
als deren Tragfähigkeit es gestattet; ebenso ist eine ungleich-
mäßige Belastung verboten.

Art. 12. Hebelgerüste und sogenannte fliegende Gerüste
dürfen nicht mit Baumaterial in größerer Menge belegt
werden. Sie sind im Innern der Gebäude sicher zu be-

festigen und au den Außenseiten mit einer mindestens 40 orm

hohen Vorwand zu versehen.

Art. 13. Hänge- (Rahmen-) Gerüste sind für kleinere

Dachdecker-, Spengler-, Maler- und Weißlerarbeiten allgemein
zulässig, für andere Arbeiten nur mit besonderer polizeilicher
Bewilligung.

Art. 14. Bei Anwendung von Seilgerüsten sind die

Seile in Rollen von ausreichender Stärke zu legen.
Art. 15. Gerüste, die längere Zeit in Benutzung stehen,

hat der Bauunternehmer von Zeit zu Zeit, mindestens alle
zwei Monate, aus deren Sicherheit prüfen zu lassen.

(Schluß folgt.)

Verschiedenes.
Schweiz. Landesausstellung Genf 1896. Das Central-

komitee macht diejenigen Industriellen, welche bis jetzt nur
die eventuelle Zusage unterschrieben haben, darauf aufmerksam,
daß diese eventuelle Zusage lediglich die Absicht angibt, aus-
stellen zu wollen, daß sie also einerseits keine Verpflichtung
in sich schließt, anderseits aber auch kein Recht. Der even-
tuelle Zusageschein soll vor dem 15. April durch cireu défini-
tiven ersetzt werden. Nach diesem Termin befinden sich die-

jenigeu Personen, welche sich eventuell eingeschrieben haben,
ungefähr in derselben Lage, wie diejenigen, welche gar nicht
angemeldet sind.

Aguasana-Denkmal. Das von der Versammlung in
Küblis s. Z. bevollmächtigte Komitee für ein Aquasana-
Denkmal hat sich durch Zuzug von Landammann Chr. Flury,
Landammann Weber und Oberst Th. Sprecher-Mayenfeld er-
gänzt. Um einer künftigen Versammlung von Delegierten der

interessierten Gemeinden Vorlagen für bestimmte Beschlüsse

machen zu können, sollen vorläufig Skizzen und Voranschläge
für ein einfaches und würdiges Denkmal beschafft und eine

volkstümliche kurze Darstellung der Kämpfe bei Saas ec.

entworfen werden. Das Komitee war im übrigen einstimmig
der Ansicht, daß von einer Verbindung mit der Calven-Feier
abzusehen sei. Alle definitiven Schlußnahmen sind selbftver-
ständlich den Gemeinde-Abgeordneten vorbehalten.
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